
Jedes Jahr nimmt die Kommission eine Mitteilung zur Erweiterung mit Empfehlungen zum 
Erweiterungsprozess sowie einen jeweils eigenen Bericht zu den betreffenden Kandidatenländern 
und potenziellen Kandidaten an, in dem sie eine detaillierte Bewertung des Sachstands und der 
Fortschritte dieser Länder auf ihrem Weg in die Union vornimmt.
 
Begleitend zu diesen Bewertungen werden Empfehlungen und Leitlinien zu den Reformprioritäten 
formuliert.

Wichtigste Schritte auf dem Weg zum EU-Beitritt

7 Nach Abschluss 
der Verhandlungen in 
allen Bereichen gibt 
die Kommission ihre 
Stellungnahme zur 
Beitrittsreife des 
Landes ab. 

1 Das Land reicht 
beim Rat (den EU-
Mitgliedstaaten)  
einen Antrag ein.

2 Die Kommission legt 
eine Stellungnahme 
zum Antrag vor.

3 Die EU-Mitgliedstaaten 
beschließen einstimmig,  
dem antragstellenden 
Land den Kandidaten-
status zu gewähren.

4 Nach Erfüllung der 
Bedingungen vereinbaren 
die Mitgliedstaaten (ein-
stimmig) die Eröffnung der 
Beitrittsverhandlungen.

8 Auf der Grundlage 
dieser Stellungnahme 
beschließen die EU-Mitglied-
staaten einstimmig, die 
Beitritts-verhandlungen 
abzuschließen. Auch das 
Europäische Parlament muss 
zustimmen.

9 All Alle EU-
Mitgliedstaaten und 
das Kandidatenland 
unterzeichnen und 
ratifizieren einen 
Beitrittsvertrag, der 
es dem Land ermöglicht, 
Mitglied der EU zu werden. 

6 Während der in Cluster 
und Kapitel eingeteilten 
Verhandlungen bereitet 
sich das Land auf die  
Umsetzung der Rechts-
vorschriften und Standards 
der EU vor.

5 Als Grundlage für die  
Gespräche legt die Kommission  
den Entwurf eines Verhand-
lungsrahmens vor. Sobald 
sich die Mitgliedstaaten auf 
den Verhandlungsrahmen 
geeinigt haben, werden die 
Beitrittsverhandlungen förmlich 
aufgenommen.
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Die Verhandlungen für jeden Cluster werden als Ganzes 
eröffnet. Die Verhandlungen zum Cluster „Wesentliche 
Elemente“ werden als Erstes eröffnet und als 
Letztes geschlossen. Die Fortschritte im Rahmen des 
Clusters „Wesentliche Elemente“ bestimmen das Tempo der 
Verhandlungen insgesamt.

Als Erste 
eröffnet und 
als Letzte 
geschlossen

Die Verhandlungskapitel sind in sechs  
thematische Cluster unterteilt:

Wesentliche Elemente 
 Binnenmarkt

Wettbewerbsfähigkeit und 
inklusives Wachstum
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